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1. Gegenstand der Untersuchung 

1.1. Situation und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Dietingen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans „Lebensmit-

telmarkt Rottweiler Straße“. Das Plangebiet befindet westlich der Rottweiler Straße 

(K 5562) und südlich der Kapellenstraße. An das Bebauungsplangebiet grenzt nördlich 

der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Blumen III“, in dem Wohnhäuser innerhalb 

Allgemeiner Wohngebiete vorhanden sind. Westlich der Planung befindet sich der Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes „Hennegraben“ mit Gewerbeflächen. 

In der Anlage 1 ist die Lage des Baugebiets im räumlichen Zusammenhang dargestellt. 

Innerhalb des Plangebiets ist die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes mit Zweck-

bestimmung großflächiger Einzelhandel geplant. Innerhalb des Geltungsbereiches sind 

zudem Erweiterungsflächen vorgesehen. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist für die sachgerechte Abwägung eine Schal-

limmissionsprognose erforderlich, in der die folgenden Aufgabenstellungen untersucht 

werden sollten: 

Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet 

• Ermittlung der Geräuscheinwirkungen durch den Straßenverkehr und Bewertung 

anhand der DIN 18005 [1]. 

• Aussage zu Geräuscheinwirkungen durch Anlagenlärm vorhandener Gewerbege-

biete bzw. -betriebe und Bewertung anhand der DIN 18005  i. V. m. der TA Lärm 

[2]. 

Auswirkungen des Bebauungsplangebiets 

• Ermittlung der schalltechnischen Auswirkungen der geplanten gewerblichen Nut-

zung an der umliegenden schützenswerten Bebauung und Bewertung anhand der 

DIN 18005 [1] i. V. m. der TA Lärm[2]. 

• Ermittlung der Auswirkungen der Planung durch Erhöhungen der Verkehrs-lärm-

immissionen aufgrund des zusätzlichen Verkehrs an den vorhandenen schützens-

werten Gebäuden im Umfeld des Plangebiets und Bewertung anhand der Pe-

geldifferenzen in Zusammenhang mit den Orientierungswerten der DIN 18005 [1] 

bzw. 16. BImSchV [3]. 

• Aussage zu Auswirkungen der Straßenbaumaßnahme nach den Vorgaben der 

16. BImSchV [3] 
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1.2. Abstimmungen und Eingangsdaten 

Für die nachfolgenden Untersuchungen standen neben schriftlichen bzw. telefonischen 

Auskünften des Auftraggebers folgende Unterlagen zur Verfügung: 

• Katastergrundlage und digitales Geländemodell, heruntergeladen von der Home-

page der LGL (www.lgl-bw.de, Zugriff 25.11.2024) und verwendet nach 

https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0. Die Daten wurden entsprechend der Pla-

nung angepasst. 

• Vorentwurf zum Bebauungsplan „Lebensmittelmarkt Rottweiler Straße“ der Ge-

meinde Dietingen, Fassung vom 02.04.2025 

• Lageplan zum Bauvorhaben „Neubau SB Markt Dietingen, Rottweiler Straße, 

Dietingen“, Planungsgruppe Bensing + Partner GmbH, Stand 09.04.2025 

• Begründung, Textteil und Plan zum Bebauungsplan „Blumen III, 1. Änderung“ 

der Gemeinde Dietingen, 30.05.2016 

• Angaben zur geplanten Betriebstätigkeit, Öffnungszeiten, Andienungsvorgänge 

vom Auftraggeber, bzw. geplanten Betreiber des Lebensmittelmarktes 

• Amtliches Endergebnis des Verkehrsmonitoring 2022 für Kreisstraßen in 

Baden-Württemberg, Zählstelle 78171200, Internetseite der Straßenverkehrszent-

rale Baden-Württemberg  

http://www.lgl-bw.de/
https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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2. Beurteilungsgrundlagen 

2.1. DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) 

Für die vorliegende Untersuchung zu einem Bebauungsplanverfahren sind die schalltech-

nischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 [1] als Beurteilungsgrund-

lage heranzuziehen. 

Grundsätzlich müssen wegen des Vorsorgegrundsatzes alle Geräuscheinwirkungen mit 

den Mitteln der Bauleitplanung mindestens so gering gehalten werden, dass die später auf 

den Einzelfall anzuwendenden Spezialvorschriften (hier: TA Lärm [2] siehe Abschnitt 

2.2) beachtet werden können. 

Nach DIN 18005 sollten den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen folgende Ori-

entierungswerte für den Beurteilungspegel Lr zugeordnet werden. Sie sind als Konkreti-

sierung für Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen. Ihre Einhal-

tung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden 

Baugebiets oder der betreffenden Baufläche verbundenen Erwartung auf angemessenen 

Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen: 

Tabelle 1:  Schalltechnische Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 

lfd. 

Nr. 

Gebietscharakter Schalltechnische 

Orientierungswerte 

[dB(A)] 

tags: 6 - 22 Uhr nachts: 22 - 6 Uhr 

1 Reine Wohngebiete (WR) 50 40/350) 

2 
Allgemeine Wohngebiete (WA),  

Kernsiedlungsgebiete (WS) 
55 45/400) 

3 Friedhöfe, Kleingärten, Parkanlagen 55 55 

4 Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/400) 

5 
Dorf-, Mischgebiete (MD, MI),  

Dörfliche und Urbane Gebiete (MDW, MU) 
60 50/450) 

6 Kerngebiete (MK) 63/60 53/450) 

7 Gewerbegebiete (GE) 65 55/500) 

8 

Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen 

für den Gemeinbedarf, soweit sie schutzbe-

dürftig sind, je nach Nutzungsart 

45 bis 651) 35 bis 651) 

0) Der niedrigere Wert gilt für Geräusche von Industrie- und Gewerbebetrieben und für Freizeitanlagen sowie 

von vergleichbaren öffentlichen Anlagen. 

1) Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzu-

streben 
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Bei Außen- und Außenwohnbereichen gelten grundsätzlich die Orientierungswerte des 

Zeitbereich „tags“. 

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderli-

chen Abwägung der Belange als wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belan-

gen, z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung bestehender Stadtstrukturen, zu verstehen. 

Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange, insbeson-

dere bei Maßnahmen der Innenentwicklung, zu einer entsprechenden Zurückstellung 

des Schallschutzes führen. 

Das Beiblatt 1 der DIN 18 005 enthält den Hinweis, dass die Beurteilungspegel ver-

schiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Gewerbe) jeweils für sich allein mit den 

o. g. Orientierungswerten zu vergleichen sind und nicht zusammengefasst werden sol-

len. 

Für die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr und 

nachts der Zeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr, ggf. die lauteste Nachtstunde zu-

grunde zu legen.  

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-

kehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. 

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten 

abgewichen wird, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch 

andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestal-

tung, bauliche Schallschutzmaßnahmen – insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und 

planungsrechtlich abgesichert werden. 

 

In der DIN 18005 [1] sind für Sonstige Sondergebiete (SO) lediglich eine Spanne für den 

Orientierungswert angegeben, in der der heranzuziehende Wert zur Beurteilung des ein-

wirkenden Verkehrs- und Anlagenlärms im Einzelfall liegen sollte. Aufgrund der geplan-

ten, zulässigen Nutzungen des Plangebiets (z.B. Aufenthaltsräume/ Büro) wird der 

Schutzanspruch eines Gewerbegebietes (tags) zugrunde gelegt. 
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2.2. TA Lärm 

Nach TA Lärm [2] sollen folgende gebietsabhängige Immissionsrichtwerte vor dem vom 

Geräusch am stärksten betroffenen Fenster durch den Beurteilungspegel Lr der Geräusche 

aller einwirkenden gewerblichen Anlagen nicht überschritten werden: 

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm an den untersuchten Immissionsorten 

(s. Anlage 1) 

lfd. 

Nr. 

Gebietscharakter Immissionsrichtwerte 

[dB(A)] 

tags: 6 - 22 Uhr nachts: 22 - 6 Uhr0) 

1 
Kurgebiet, Krankenhäuser, 

Pflegeanstalten 
45 35 

2 Reines Wohngebiet (WR) 50 35 

3 Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 

4 Kern-, Dorf-, Mischgebiet (MI) 60 45 

5 Urbanes Gebiet (MU) 63 45 

6 Gewerbegebiet (GE) 65 50 

7 Industriegebiet (GI) 70 70 

0) In der Nacht ist gemäß TA Lärm die lauteste Nachtstunde zur Beurteilung heranzuziehen. 

 

Die o. g. Immissionsrichtwerte nach TA Lärm sind mit dem sogenannten Beurteilungspe-

gel Lr zu vergleichen, der aus dem ermittelten Mittelungspegel Leq bzw. Wirkpegel LS un-

ter Berücksichtigung der Einwirkdauer, der Tageszeit des Auftretens des Geräusches (Be-

zugszeitraum) und besonderer Geräuschmerkmale (Töne, Impulse) ermittelt wird, wobei 

während des Nachtzeitraums (22:00 – 6:00 Uhr) die lauteste volle Stunde maßgebend ist. 

Kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die o. g. Richtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) 

und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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3. Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet durch Verkehrslärm 

3.1. Verkehrliche Grundlagen 

Für die für diese Aufgabenstellung relevante , angrenzende K 5562 Rottweiler Straße 

werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber die Verkehrsmengen aus dem Verkehrs-

monitoring 2022 für Kreisstraßen in Baden-Württemberg, Zählstelle 78171200 (Fort-

schreibung) herangezogen. Zur Berücksichtigung einer zukünftigen Entwicklung wird 

von einer Erhöhung des täglichen durchschnittlichen Verkehrs (DTV) von 1 % pro Jahr 

ausgegangen. Die Verkehrsmengen werden dabei auf das Jahr 2035 hochgerechnet.  

Bei der Bildung der Beurteilungspegel wurden die entsprechenden Korrekturen der  

RLS-19 [4] für Längsneigungen, Pegelerhöhungen durch Mehrfachreflexionen o. ä. be-

rücksichtigt.  

In der Anlage 2.1 sind die zugrunde gelegten durchschnittlichen täglichen Verkehrsstär-

ken (DTV), Lkw-Anteile und Angaben zur berücksichtigten Geschwindigkeit für den zu 

untersuchenden Streckenabschnitt angegeben. 

Aus den aufgeführten Verkehrskenndaten ergeben sich nach der RLS-19 [4] die ebenfalls 

in der Anlage 2.1 aufgeführten längenbezogenen Schallleistungspegel. 

3.2. Berechnungsverfahren 

Die Berechnungen der zu erwartenden Verkehrslärmimmissionen wurden nach RLS-19 

[4] mit einem Computerprogramm (SoundPLAN Version 9.0) vorgenommen. Die Immis-

sionsberechnung berücksichtigt Entfernungseinflüsse, Abschirmungen, Reflexionen und 

Bodendämpfung. Es erfolgt eine Unterscheidung in Direktschall und Schall, der reflek-

tiert wird. 

Die Geräuscheinwirkungen des Verkehrslärms innerhalb des Plangebiets werden in der 

Anlage 2.2 als flächenhafte Isophonenkarten für die mittlere Höhe von 8 m (tags) unter 

Berücksichtigung freier Schallausbreitung ohne die geplante Bebauung dargestellt.  

Diese Darstellung stellt die kritischste Situation hinsichtlich der Schallausbreitung inner-

halb des Bebauungsplangebiets dar, für den Fall, dass keine vorgelagerten Gebäude mit 

abschirmender Wirkung vorhanden sind. 

Da anhand der Festsetzung im Bebauungsplanentwurf innerhalb des Plangebietes keine 

nächtlichen, schutzwürdigen Nutzungen zulässig sind, wird auf eine Untersuchung im 

Nachtzeitraum verzichtet. 

3.3. Untersuchungsergebnisse und ihre Beurteilung 

Die Isophonendarstellungen unter Berücksichtigung freier Schallausbreitung in der An-

lage 2.2 für die kritischste Höhe von 8 m zeigen, dass der zur Beurteilung herangezogene 

Orientierungswert der DIN 18005 [1] für Gewerbegebiete von 65 dB(A) am Tag entlang 

der Rottweiler Straße (K 5562) überschritten werden. Innerhalb des Plangebietes treten 

Geräuscheinwirkungen von bis zu 68 dB(A) auf. 
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Aufgrund der Überschreitungen der zur Beurteilung herangezogenen Orientierungswerte 

der DIN 18005 sind Schallschutzmaßnahmen zu prüfen, die im Bebauungsplan planungs-

rechtlich festgesetzt werden sollten (vgl. Abschnitt 9).  
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4. Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet durch Anlagenlärm 

Bei einer bestimmungsgemäßen Nutzung der außerhalb des Plangebiets vorhandenen Ge-

werbegebietsflächen ist davon auszugehen, dass eine Verträglichkeit mit der geplanten 

Sondergebietsfläche des Bebauungsplangebiets aus planerischen Gesichtspunkten gege-

ben ist. 

Nord-östlich der Planung befinden sich bereits im Bestand Wohngebäude innerhalb All-

gemeiner Wohngebiete. Die innerhalb des Sondergebietes zulässigen schutzwürdigen 

Nutzungen (Büros und Aufenthaltsräume) mit einem Schutzanspruch im Tagzeitraum 

schränken die Gewerbeflächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

„Hennegraben“ in Ihrer Nutzung nicht zusätzlich ein. 
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5. Schalltechnische Auswirkungen der Planung durch Anlagenlärm 

5.1. Beurteilung der Auswirkungen anhand planerischer Gesichtspunkte 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens soll der Geltungsbereich als Sonstiges Sonder-

gebiet mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel eingestuft werden. Nord-

östlich der Planung befinden sich Wohngebäude innerhalb Allgemeiner Wohngebiete und 

Gewerbeflächen. Da es sich bei der Zweckbestimmung um eine gewerbliche Nutzung 

handelt, besteht aus planerischer Sicht ein möglicher Konflikt mit den angrenzenden 

schützenswerten Nutzungen. Da sich der Konflikt ausschließlich durch die Nutzung bzw. 

Zweckbestimmung ergibt, ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [2] 

abschließend im nachrangigen Genehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der de-

taillierten Planung nachzuweisen. 

Für eine umfassende Abwägung sollen im Vorgriff auf das nachrangige Genehmigungs-

verfahren die Auswirkungen des Anlagenlärms der geplanten Nutzung (Lebensmittel-

markt) anhand eines beispielhaften Betriebsmodells untersucht werden. 

 

5.2. Schalltechnische Auswirkungen durch die geplante Nutzung 
(Lebensmittelmarkt) anhand eines beispielhaften Betriebsmodells 

Für eine umfassende Abwägung im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans werden 

die zu erwartenden Geräuscheinwirkungen durch den Anlagenlärm des geplanten Lebens-

mittelmarktes an den schutzbedürftigen Nutzungen außerhalb des Bebauungsplangebiets 

untersucht. 

Da die abschließenden Planungen des Lebensmittelmarktes noch nicht feststehen, erfol-

gen die Untersuchungen anhand eines beispielhaften Betriebsmodells, das mit Vertretern 

des geplanten Betreibers abgestimmt wurde. Die geplante Netto-Verkaufsfläche wurde 

anhand der Festsetzung im Bebauungsplanentwurf mit 1.200 m² angesetzt. 

In der Anlage 3.1 ist der geplante Lebensmittelmarkt im räumlichen Zusammenhang dar-

gestellt. 

 

5.2.1. Schutzwürdige Umgebung und Immissionsorte 

Als schützenswerte Nutzungen werden die vorhandenen Wohngebäude nord-westlich in-

nerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans „Blumen III“ berücksichtigt. Darüber 

hinaus werden die vorhandenen gewerblichen Nutzungen östlich des Plangebiets berück-

sichtigt. 

Die Lage der Immissionsorte und zugehörige Anschrift können der Anlage 3.1 entnom-

men werden.  
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5.2.2. Beispielhaftes Betriebsmodell (Lebensmittelmarkt) 

Die für die Berechnungen zugrunde gelegte Betriebstätigkeit zum Lebensmittelmarkt be-

ruhen auf Ansätzen aus der Literatur und Abstimmungen mit dem geplanten zukünftigen 

Betreiber.  

Folgende schalltechnisch relevanten Betriebsvorgänge werden berücksichtigt: 

• Öffnungszeiten für Kunden: 07:00 – 20:00 Uhr 

1.580 Park- und Fahrbewegungen von Pkw (Kunden und Mitarbeiter) sowie zu-

gehörige Ein- und Ausstapelvorgänge von Einkaufswagen auf den Stellplätzen 

im Tagzeitraum (6:00 – 21:00 Uhr) 

(Ansatz aus [5] -kleiner Verbrauchermarkt- i.V.m. maximaler Netto-Verkaufs-

fläche von 1.200 m² und den geplanten Öffnungszeiten) 

• Zu/Abfahrt von 2 Lkw mit Kühlaggregat im Tagzeitraum während der Ruhezei-

ten (z.B. 6:00 – 07:00 Uhr) 

• Verladung von 20 Paletten je Lkw durch Palettenhubwagen an der Außenrampe 

im Tagzeitraum (6:00 – 22:00 Uhr) während der Ruhezeiten (z. B. 6:00 – 7.00 

Uhr)  

• Betrieb von haustechnischen Anlagen (Wärme, Kälte, Lüftung) im Tag- und 

Nachtzeitraum  

In der Anlage 3.1 sind die berücksichtigten Schallquellen im räumlichen Zusammenhang 

dargestellt.  

 

5.2.3. Emissionsansätze für die bestehenden Betriebe 

Hinsichtlich der Emissionsansätze der einzelnen Betriebsvorgänge wurde auf die Emissi-

onsansätze der einschlägigen Literatur zurückgegriffen: 

• Lkw Verkehr, Verladetätigkeit: Studien des Hessischen Landesamt für Umwelt 

[6]  

• Pkw-Verkehr: Parkplatzlärmstudie [5], RLS-90 [7] 

• Haustechnische Anlagen: Erfahrungswerte aus vergleichbaren Untersuchungen 

(Immissionswirksame Schallleitungspegel) 
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Zusammenfassende Übersicht über alle Schallquellen im Freien und ihre 
Schallleistungspegel 

In der Tabelle 3 werden die relevanten Schallquellen der einzelnen Betriebe und ihre da-

zugehörigen Schallleistungspegel auf dem Betriebsgelände zusammenfassend aufgelistet. 

Die Lage der Schallquellen kann den Abbildungen in Anlage 3.1 entnommen werden. 

Tabelle 3:  Schallquellen im Freien, Lebensmittelmarkt 

lfd. 

Nr. 

Vorgang Schallleistungs-

pegel 

LWAFmax Häufigkeit  

gesamt  

Einwirk-

dauer je 

Vorgang 

Einwirk-

dauer 

gesamt 

Tag/Nacht o) Tag/Nacht o) Tag/Nacht o) 

  [-] [dB(A)] [dB(A)] [-] [-] [-] 

Lkw-Verkehr 

1 
Lkw Anlieferung 

Zu- und Abfahrt 
LWA',1h 63 104 2/0 - - 

2 
Lkw Anlieferung 

Rangieren 
LWA',1h 66 104 2/0 - - 

3 
Lkw Anlieferung 

Rückfahrwarner 
LWA',1h 61+61) 103 2/0 - - 

4 
Lkw Anlieferung 

Einzelgeräusche 
LWA,1h 81 115 2/0 - - 

5 
Lkw Anlieferung 

Kühlaggregat 
LWA 97 - 2/0 15 min/ 0 30 min/ 0 

Lkw-Verladung (Außenrampe) 

6 

Palettenhubwagen  

Rollgeräusche 

Wagenboden 

LWA,1h 75 108 80/0 - -- 

7 
Palettenhubwagen 

Außenrampe 
LWA,1h 85 120 80/0 - - 

Parkvorgänge Pkw Kunden und Mitarbeiter 

8 
Parkvorgänge 

67 bzw. 11 Stellplätze 
LWAeq 88 / 803) 99 1.580/0 - - 

9 

Fahrbewegungen Pkw 

Ein- und Ausfahrt 

(Fahrgassen 1-3) 

LWA',1h 47,5 92 1.580/0 - - 

10 
Einkaufwagensammel-

box 
LWA,1h 61 96 1.580/0 - - 

Haustechnische Anlagen 

11 Kälte LWA 804) - - - 16 h /8 h 

12 Lüftung LWA 704) - - - 16 h /8 h 

13 Wärme LWA 804) - - - 16 h /8 h 

0) Für den Nachtzeitraum ist die lauteste Stunde zwischen 22:00 – 6:00 Uhr maßgeblich. 
1) Tonhaltigkeitszuschlag KT 
2) Impulszuschlag KI 
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3) Schallleistungspegel der Stellplatzflächen (67 bzw. 11 Stellplätze) bei einem Parkvorgang je Stunde 

und Stellplatz, einschließlich Zuschlag für Parkplatzart Einkaufszentrum KPA = 3 dB, Impulszu-

schlag KI = 4 dB, Berechnung nach dem getrennten Verfahren (siehe [5], Abschnitt 7.1.3) 
4) Immissionswirksamer Schalleistungspegel, Minderung für reduzierten Nachtbetrieb von 3 dB 

(22:00-06:00 Uhr)  

 

Eine entsprechende Auflistung der zugrunde gelegten Schallleistungspegel der Geräusch-

quellen mit den dazugehörigen repräsentativen Frequenzspektren, die den Berechnungen 

zugrunde liegen, sowie die zugehörigen x-, y- und z-Koordinaten der Quellenschwer-

punkte sind in der Anlage 3.2 als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm Sound-

PLAN 9.0 beigefügt. 

5.2.4. Berechnungsverfahren 

Nach TA Lärm [2] erfolgt die Schallausbreitungsrechnung zur Ermittlung der zu erwar-

tenden Geräuschpegel bei den zu untersuchenden Immissionsorten nach der 

DIN ISO 9613-2 [8] für die detaillierte Prognose frequenzabhängig. 

Die Berechnungen wurden nach dem oben beschriebenen Verfahren mit einem Compu-

terprogramm (SoundPLAN Version 9.0) durchgeführt. Die Immissionsberechnung be-

rücksichtigt Entfernungseinflüsse, Abschirmungen, Reflexionen und Bodendämpfung. Es 

erfolgt eine Unterscheidung in Direktschall und Schall, der reflektiert wird. 

In der Anlage 3.3 sind die zu erwartenden Beurteilungspegel und maximalen Geräusch-

spitzen an den maßgeblichen Immissionsorten in der Umgebung durch den geplanten Le-

bensmittelmarkt für den Beurteilungszeitraum Tag (6:00 – 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 

– 6:00 – lauteste Nachtstunde) dargestellt.  

In der Anlage 3.4 ist die mittlere Ausbreitungsrechnung der einzelnen Schallquellen für 

den kritischsten Immissionsort, I 3, beispielhaft dokumentiert. 
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5.2.5. Untersuchungsergebnisse und ihre Beurteilung 

Den Ergebnissen der Anlage 3.3 kann entnommen werden, dass an den untersuchten Im-

missionsorten innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete I 1 – I 3 Beurteilungspegel von 

bis zu 51 dB(A) im Tagzeitraum und 30 dB(A) in der lautesten Nachtstunde auftreten. 

Die maßgeblichen Immissionsrichtwert der TA Lärm [2] für Allgemeine Wohngebiete 

von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der lautesten Nachtstunde werden um mindestens 

4 dB unterschritten.  

An den untersuchten Immissionsorten innerhalb Gewerbegebiete I 4 – I 5 werden die Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm [2] von 65 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der lautesten 

Nachtstunde um mindestens 17 dB unterschritten.  

Nach Abschnitt 4.2 c) der TA Lärm [2] ist die Ermittlung der Geräuschvorbelastung (Ge-

räuscheinwirkungen aller weiterer gewerblichen Anlagen im Einwirkungsbereich des Im-

missionsortes) erforderlich, wenn der Immissionsrichtwert der TA Lärm [2] durch die zu 

beurteilende Anlage um weniger als 6 dB unterschritten wird.  

Da eine Vorbelastung durch vorhandene und zukünftige Gewerbebetriebe innerhalb der 

Gewerbeflächen süd-östlich der Rottweiler Straße nicht ausgeschlossen werden kann, 

werden Schallschutzmaßnahmen geprüft, um die Immissionsrichtwerte der TA Lärm um 

mindestens 6 dB zu unterschreiten (siehe Abschnitt 6.2) 

Die zulässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen gemäß der TA Lärm [2] von 85 dB(A) am 

Tag und 60 dB(A) in der Nacht für Allgemeine Wohngebiete werden deutlich unterschrit-

ten. 
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6. Schalltechnische Auswirkungen des durch das Plangebiet 
entstehenden zusätzlichen Verkehrs im öffentlichen Straßenraum 

Im Rahmen der Abwägung zum Bebauungsplan sollte eine Aussage getroffen werden, 

inwieweit durch die geplanten Nutzungen ein Mehrverkehr im öffentlichen Straßenraum 

entsteht, der zu signifikanten Veränderungen der Verkehrslärmeinwirkungen in der schüt-

zenswerten Nachbarschaft führt. 

Hinsichtlich des entstehenden zusätzlichen Verkehrs des Plangebiets ist mit maximal 

1.600 zusätzlichen Fahrbewegungen je Tag zu rechnen. 

Sofern die Verkehrszunahme ausschließlich in eine Verkehrsrichtung (z.B. Ortsdurch-

fahrt Dietingen) angesetzt wird (worst case) betragen die Zunahmen der durch das Plan-

gebiet verursachten Straßenverkehrslärmimmissionen an der benachbarten Bebauung 

rd. 1 dB. 

Anhand einer  überschlägigen Prüfung innerhalb der Ortsdurchfahrt Dietingen (zulässige 

Höchstgeschwindigkeit 50 km/h) konnte festgestellt werden, dass die Werte von 

70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts, die in der Rechtsprechung als Schwellenwerte zur 

Schutzpflicht des Staates für Gesundheit und Eigentum angesehen werden (z. B. Urteil 

des BVerwG, Urt. v. 15.12.2011 – 7 A 11.10), eingehalten sind. 

Aufgrund der Höhe der Pegelzunahme von weniger als 2 dB und vorliegenden Beurtei-

lungspegeln in diesem Bereich von Lr < 70 dB(A) tags bzw. Lr < 60 dB(A) nachts kön-

nen die Pegelzunahmen im Sinne der hilfsweise zur Beurteilung herangezogenen 

16. BImSchV [3] als nicht wesentlich und somit zumutbar eingestuft werden. 

Die schalltechnischen Auswirkungen der zusätzlichen Verkehre auf der Kapellenstraße 

sind im Rahmen der detaillierten Straßenplanung ohnehin zu untersuchen (vgl. Abschnitt 

717). 

7. Schalltechnische Auswirkungen der Straßenbaumaßnahmen 
(Kapellenstraße) nach 16. BImSchV 

Im Rahmen des zur Erschließung des Plangebiets vorgesehenen Ausbaus der Kapellen-

straße sind die damit verbundenen Auswirkungen nach der 16. BImSchV (Lärmvorsorge) 

zu untersuchen und zu bewerten, wenn die detaillierten Planungen vorliegen. Sofern diese 

Untersuchungen zu dem Ergebnis kommen, dass unzumutbare Geräuschauswirkungen 

durch die Ausbaumaßnahme nach den Vorgaben der Lärmvorsorge der 16. BImSchV 

hervorgerufen werden, könnten diese mit straßenbaulichen Maßnahmen (Temporeduzie-

rung, lärmreduzierender Fahrbahnbelag) und aktiven Lärmschutzmaßnahmen verhindert 

werden. 
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8. Schallschutzmaßnahmen 

8.1. Maßnahmen aufgrund des einwirkenden Verkehrslärms 

Aufgrund der Überschreitungen der maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 [1] 

durch den einwirkenden Verkehrslärm sind Schallschutzmaßnahmen zu prüfen und im 

Bebauungsplan ggf. planungsrechtlich festzusetzen. 

8.1.1. Grundrissorientierung i. V. m. speziellen baulichen Maßnahmen 

Bei der Errichtung oder Änderung der Gebäude wird empfohlen, die Grundrisse der Ge-

bäude vorzugsweise so anzulegen, dass die dem ständigen Aufenthalt dienenden Räume 

(Büro- und Aufenthaltsräume o. ä.) zu den lärmabgewandten Gebäudeseiten orientiert wer-

den. 

8.1.2. Passive Schallschutzmaßnahmen 

In Bereichen mit Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 [1] werden pas-

sive Schallschutzmaßnahmen durch eine entsprechende Ausgestaltung der Außenbauteile 

von Aufenthaltsräumen vorgeschlagen. Bei der Ausgestaltung der Außenbauteile von 

Aufenthaltsräumen sind die Regelungen der DIN 4109 zu beachten.  

Mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen – VwV TB [9] wurde in 

Baden-Württemberg die DIN 4109-1 [10] und die DIN 4109-2 [11], jeweils Ausgabe Ja-

nuar 2018 baurechtlich eingeführt. 

Die sich ergebenden maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 [10] werden wie 

nachfolgend beschrieben ermittelt (vgl. Abschnitt 8.3):  

 

8.2. Maßnahmen aufgrund der Auswirkungen durch Anlagenlärm 

Um zu prüfen, ob die vorgesehene Nutzung nach den Vorgaben der TA Lärm unabhängig 

von einer Betrachtung der im Umfeld vorhandenen und möglicherweise zukünftige Vor-

belastung genehmigungsfähig ist, sollen Schallschutzmaßnahmen geprüft werden.  

Es werden folgende Maßnahmen angesetzt: 

• Schalltechnisch optimierte Position der Einkaufswagensammelbox 

• Lärmschutzwand entlang des Kapellenweges zur Abschirmung der geplanten 

Parkplätze, Höhe 3,5 m über Gelände und Auskragung von 2 m Richtung Parkflä-

che (Umsetzbar z.B. mit Carport, o.ä.) 

Die Berechnungen wurden nach dem in Abschnitt 5.2.4 beschriebenen Verfahren vorge-

nommen. In der Anlage 4 sind die zu erwartenden Beurteilungspegel und maximalen Ge-

räuschspitzen an den maßgeblichen Immissionsorten in der Umgebung durch den geplan-

ten Lebensmittelmarkt für den Beurteilungszeitraum Tag (6:00 – 22:00 Uhr) und Nacht 

(22:00 – 6:00 – lauteste Nachtstunde) dargestellt.  
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8.2.1. Untersuchungsergebnisse und ihre Beurteilung 

Die Ergebnisse der Anlage 4 zeigen, dass an der umliegenden schützenswerten Bebauung 

innerhalb Allgemeiner Wohngebiete Beurteilungspegel von bis zu 49 dB(A) tags auftre-

ten  Die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm von 55 dB(A) im tagzeitraum 

werden um mindestens 6 dB unterschritten. 

Nach Abschnitt 4.2 c) der TA Lärm [2] ist die Ermittlung der Geräuschvorbelastung (Ge-

räuscheinwirkungen aller weiterer gewerblichen Anlagen im Einwirkungsbereich des Im-

missionsortes) erforderlich, wenn der Immissionsrichtwert der TA Lärm [2] durch die zu 

beurteilende Anlage um weniger als 6 dB unterschritten wird.  

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass eine Einhaltung der maßgeblichen Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm [2] im nachrangigen Genehmigungsverfahren mit technischen 

und organisatorischen Maßnahmen nachgewiesen werden kann. 

Abschnitt 8.2.2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. enthält Hinweise 

zur weiteren Planung des Lebensmittelmarktes. 

8.2.2. Hinweise zur weiteren Planung des Lebensmittelmarktes 

Die erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich der schalltechnischen Auswirkungen durch 

Anlagenlärm können abschließend erst im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsver-

fahren festgelegt werden, wenn die detaillierten Planungen feststehen. 

Den vorliegenden Untersuchungen anhand eines beispielhaften Betriebsmodells im Zuge 

des Bebauungsplanverfahrens kann jedoch abgeleitet werden, unter welchen Rahmenbe-

dingungen eine schalltechnische Verträglichkeit der geplanten emittierenden Nutzung mit 

der vorhandenen schützenswerten Bebauung gegeben ist. Mit den folgenden Schall-

schutzmaßnahmen kann im nachrangigen Genehmigungsverfahren eine Genehmigungs-

fähigkeit unter Berücksichtigung der Vorbelastung im Umfeld der Planung erreicht wer-

den: 

• Schalltechnisch optimierte Position der Einkaufswagensammelbox und Verwen-

dung geräuscharmer Einkaufswagen 

• Lärmschutzwand entlang des Kapellenweges zur Abschirmung der geplanten 

Parkplätze, Höhe 3,5 m über Gelände und Auskragung von 2 m Richtung Parkflä-

che (Umsetzbar z.B. mit Carport, o.ä.) 

Folgendes ist für die weitere Planung zu beachten: 

• Die in Abschnitt 5.2 beschriebene, berücksichtigte Betriebstätigkeit ist zu beach-

ten. 

• Begrenzung der Öffnungszeiten des Marktes bis maximal 20:00 Uhr.  

Sofern weitere (längere) Öffnungszeiten (z.B. bis 22:00 Uhr) geplant werden, wä-

ren die Pkw Fahrbewegungen durch Kunden in der Ruhezeit abends (20:00 – 

22:00 Uhr) und ggf. nachts nach 22:00 Uhr im nachrangigen Genehmigungsver-

fahren zu prüfen. 

• Im Nachtzeitraum zwischen 22:00 – 6:00 darf kein Andienungsverkehr von Lkw 

stattfinden.  
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Die Verträglichkeit eines möglichen Anlieferverkehrs durch einen Pkw/ Sprinter 

z. B. Anlieferung für Bäckerei vor 6:00 Uhr wäre ggf. im Rahmen des Baugeneh-

migungsverfahrens zu prüfen und nachzuweisen. 

• Berücksichtigung von asphaltierten Fahrgassen auf dem Parkplatz 

• Die Geräuscheinwirkungen von Lüftungs- ,Wärme- und Kälteanlagen des Lebens-

mittelmarktes in der umliegenden schützenswerten Nachbarschaft sind durch eine 

entsprechende Lage bzw. Abstrahlrichtung oder technische Maßnahmen so weit 

zu mindern, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [2] eingehalten sind. 

• Es wird empfohlen zu prüfen, ob das geplante Gebäude/ Baufenster nach Süden 

verschoben werden kann und eine Erschießung über die Rottweiler Straße mög-

lich ist, um durch einen größeren Abstand zu schützenswerten Bebauung die Ge-

räuschauswirkungen weiter zu verringern. 
 

8.3. Ermittlung maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109 

Straßenverkehr (Nr. 4.4.5.2 nach DIN 4109-2 [11]) 

Die sich ergebenden maßgeblichen Außenlärmpegel für die Straßenverkehrslärmeinwir-

kungen werden nach DIN 4109-2018 [10] wie folgt ermittelt:  

Zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels sind auf die errechneten Beurteilungs-

pegel des Straßenverkehrslärms 3 dB(A) zu addieren. 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 sind in der Anlage 4 dargestellt. 

Diese wurden unter Berücksichtigung freier Schallausbreitung, d. h. ohne die vorhande-

nen und geplanten Gebäude innerhalb des Plangebiets ermittelt. Somit sind die maximal 

innerhalb des Plangebiets auftretenden Außenlärmpegel dargestellt.  

Gewerbe- und Industrieanlagen (Nr. 4.4.5.6 nach DIN 4109-2 [11]) 

Im Regelfall wird als maßgeblicher Außenlärmpegel der nach der TA Lärm im Bebau-

ungsplan für die jeweilige Gebietskategorie angegebene Tag-Immissionsrichtwert einge-

setzt, wobei zu dem Immissionsrichtwert 3 dB(A) zu addieren sind. 

Da die Schutzwürdigkeit der geplanten Nutzung wie ein Gewerbegebiet eingestuft wurde, 

wird der Tag-Immissionsrichtwert der TA Lärm von 65 dB(A) für Gewerbegebiete heran-

gezogen. 

Überlagerung mehrerer Schallimmissionen (Nr. 4.4.5.7 nach DIN 4109-2 [11]) 

Rührt die Geräuschbelastung wie im vorliegenden Fall von mehreren Quellen her, so be-

rechnet sich nach DIN 4109 [11], Abschnitt 4.4.5.7 der resultierende Außenlärmpegel 

La,res aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La, i nach folgender Gleichung. 

La,res = 10 𝑙𝑔 ∑(100,1 𝐿𝑎,𝑖) (𝑑𝐵)

𝑛

𝑖=1
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Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.  
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9. Formulierungsvorschläge für den Bebauungsplan 

Für die Würdigung der Geräuschsituation durch Verkehrslärm innerhalb des Bebauungs-

plangebiets „Sondergebiet Lebensmittelmarkt“ im Textteil des Bebauungsplanes werden 

die folgenden Formulierungen vorgeschlagen, die rechtlich geprüft werden sollten. 

Mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen – VwV TB [12] wurde in 

Baden-Württemberg die DIN 4109-1 [10] und die DIN 4109-2 [11], jeweils Ausgabe Ja-

nuar 2018 baurechtlich eingeführt. 

Diese sollen im nachfolgenden Abschnitt zu passiven Schallschutzmaßnahmen für die Er-

mittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel herangezogen werden.  

 

Textvorschläge zu Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

Festsetzungsvorschläge zu passiven Schallschutzmaßnahmen: 

In dem in der Planzeichnung/in dem Beiplan gekennzeichneten Bereichs (vgl. Anlage 5 

des Gutachtens) sind bei der Errichtung und der Änderung von Gebäuden zum Schutze 

der schützenswerten Aufenthaltsräume (z. B. Büro- / Aufenthaltsräume) vor unzumutba-

ren Lärmbeeinträchtigungen passive Schallschutzmaßnahmen entsprechend der DIN 

4109-1 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen “, Ausgabe Januar 

2018, vorzusehen. 

Grundlage für die Bemessung der Maßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm sind die in 

der Planzeichnung/in dem Beiplan (vgl. Anlage 5 des Gutachtens) bezeichneten Außen-

lärmpegel der DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise 

der Erfüllung der Anforderungen“, Ausgabe Januar 2018, Abschnitt 4.4.5. 

Für die Anforderungen an die Außenbauteile gilt Abschnitt 7 der DIN 4109:2018. 

Von den in der Planzeichnung/in dem Beiplan (vgl. Anlage 5 des Gutachtens) dargestell-

ten Außenlärmpegeln kann abgewichen werden, soweit im Baugenehmigungsverfahren 

bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass ein geringerer maßgebli-

cher Außenlärmpegel vorliegt, als in der Planzeichnung/in dem Beiplan dokumentierten 

Situation unter Berücksichtigung freier Schallausbreitung. Die Anforderungen an die 

Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der 

DIN 4109-1 reduziert werden. 

Grundlage für die Dimensionierung der Schalldämm-Maße der Außenbauteile bildet die 

Schallimmissionsprognose der Kurz und Fischer GmbH vom 10.10.2025 (Gutachten 

15575-01). 
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10. Kurze Zusammenfassung 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Lebensmittelmarkt“ 

wurde eine Schallimmissionsprognose erstellt, die zu folgenden Ergebnissen kommt: 

Aufgrund der Überschreitungen der maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 

durch die Verkehrsgeräusche werden für das Plangebiet Schallschutzmaßnahmen vorge-

schlagen (vgl. Abschnitt 6).  

Die beispielhafte Untersuchung der schalltechnischen Auswirkungen durch die zweckge-

mäße Nutzung des Sonstigen Sondergebietes kommt zu dem Ergebnis, dass die Einhal-

tung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch technische und organi-

satorische und bauliche Maßnahmen im nachrangigen Genehmigungsverfahren nachge-

wiesen werden kann.  

 

 

Dieses Gutachten umfasst 22 Seiten Text und 5 Anlagen (11 Seiten). 

 

Winnenden, den 10.10.2025 

 

Kurz und Fischer GmbH  

Beratende Ingenieure  

 

 

 

R. Kurz  Annabelle Geiger, B. Eng. 

 

 

Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. 

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 
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ANLAGENVERZEICHNISI 

 

Anlage 1: Übersichtslageplan  
(1 Seite) 

 

Anlage 2.1: Straßenverkehrslärm innerhalb des Plangebiets,  

(2 Seiten)  verkehrliche Grundlagen - Emissionsberechnung Straße 

 

Anlage 2.2: Straßenverkehrslärm innerhalb des Plangebiets, Isophonendarstellung  

(1 Seite)  Aufpunkthöhe 8 m, Beurteilungspegel Tag (6 – 22 Uhr) 

 

Anlage 3.1: Schalltechnische Auswirkungen durch Anlagenlärm 

(1 Seite)  Darstellung der Schallquellen und der Immissionsorte 

 

Anlage 3.2: Schalltechnische Auswirkungen durch Anlagenlärm 

(2 Seiten)  Dokumentation der berücksichtigten Schallquellen 

 

Anlage 3.3: Schalltechnische Auswirkungen durch Anlagenlärm 

(1 Seite)  Beurteilungspegel und Maximalpegel nach TA Lärm (stockwerksweise) 

 

Anlage 3.4: Schalltechnische Auswirkungen durch Anlagenlärm, Lebensmittelmarkt 

(2 Seiten)  Dokumentation der mittleren Ausbreitungsrechnung am Immissionsort I 3 

 

Anlage 4: Schalltechnische Auswirkungen durch Anlagenlärm - Maßnahmenprüfung 

(1 Seite)  Beurteilungspegel und Maximalpegel nach TA Lärm (stockwerksweise) 

 

Anlage 5: Bereiche mit Schallschutzmaßnahmen, Darstellung maßgebliche Außenlärmpegel  

(1 Seite)  und Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 
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Bebauungsplan Lebensmittelmarkt in Dietingen
Emissionsberechnung Straße - 1200 Einwirkung Verkehrslärm

Straße Abschnitts-

name

DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

pLkw1

Tag

%

pLkw2

Tag

%

pKrad

Tag

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

pKrad

Nacht

%

vPkw/vLkw

Tag

km/h

vPkw/vLkw

Nacht

km/h

Straßen-

oberfläche

Steigung

%

Dist.KT(x)

Tag

m

Dist.KT(x)

Nacht

m

D Refl

dB(A)

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)
K 5562 5880 351,0 33,0 2,5 1,6 0,9 3,3 3,3 0,0 100 100 Nicht geriffelter Gussasphalt -1,9 0 0 0,0 85,8 75,5
K 5562 5880 351,0 33,0 2,5 1,6 0,9 3,3 3,3 0,0 70 70 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,3 0 0 0,0 82,7 72,7
K 5562 5880 351,0 33,0 2,5 1,6 0,9 3,3 3,3 0,0 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -1,3 0 0 0,0 79,7 69,6

SoundPLAN 9.0

Projekt Nr. 15575
Datum: 10.10.2025

Anlage 2.1
Seite 1



Bebauungsplan Lebensmittelmarkt in Dietingen
Emissionsberechnung Straße - 1200 Einwirkung Verkehrslärm

Legende

Straße Straßenname
Abschnitts- name
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Tag
M Nacht Kfz/h durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Nacht
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pKrad Tag % Prozent Motorräder im Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pKrad Nacht % Prozent Motorräder im Zeitbereich
vPkw/vLkw Tag km/h zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vPkw/vLkw Nacht km/h -
Straßen- oberfläche
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
Dist.KT(x) Tag m Abstand zu Schnitt mit Straßenemissionslinie
Dist.KT(x) Nacht m Abstand zu Schnitt mit Straßenemissionslinie
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

SoundPLAN 9.0

Projekt Nr. 15575
Datum: 10.10.2025

Anlage 2.1
Seite 2
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Bebauungsplan Lebensmittelmarkt in Dietingen
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 1000 Auswirkung Anlagenlärm V2

Schallquelle Quelltyp l oder S

m,m²

X

m

Y

m

Z

m

L´w

dB(A)

Lw

dB(A)

LwMax

dB(A)

KI

dB

KT

dB

63
Hz

dB(A)

125
Hz

dB(A)

250
Hz

dB(A)

500
Hz

dB(A)

1
kHz

dB(A)

2
kHz

dB(A)

4
kHz

dB(A)

8
kHz

dB(A)
Andienung Palettenhubwagen Überladebrücke Fläche 6,43 473556,4 5338609,3 574,3 76,9 85,0 120,0 0 0 60,3 66,3 72,3 76,3 80,3 80,3 75,3 63,3
Andienung Rollgeräusche Wagenboden Fläche 42,12 473561,8 5338604,4 574,2 58,8 75,0 108,0 0 0 50,3 56,3 62,3 66,3 70,3 70,3 65,3 53,3
Lkw Abfahrt Anlieferung Linie 111,08 473595,1 5338613,4 572,9 63,0 83,5 104,0 0 0 63,8 66,8 72,8 75,8 79,8 76,8 70,8 62,8
Lkw Einzelgeräusche Punkt 473566,4 5338599,9 574,1 81,0 81,0 115,0 0 0 48,0 58,0 65,1 71,1 74,0 75,0 75,1 73,0
Lkw Kühlaggregat Punkt 473566,4 5338599,9 575,6 97,0 97,0 0 0 64,5 82,1 91,1 90,5 88,7 89,9 87,2 83,6
Lkw Rangieren Linie 45,21 473574,8 5338596,7 574,0 66,0 82,6 104,0 0 0 62,9 65,9 71,9 74,9 78,9 75,9 69,9 61,9
Lkw Rückfahrwarner Linie 45,31 473574,8 5338596,7 573,5 61,0 77,6 103,0 0 6 54,9 50,7 52,4 59,3 77,1 64,9 58,2 44,9
Lkw Zufahrt Anlieferung Linie 137,85 473608,9 5338610,4 572,5 63,0 84,4 104,0 0 0 64,7 67,7 73,8 76,8 80,7 77,7 71,8 63,7
Einkaufswagensammelstelle Punkt 473621,9 5338631,4 571,8 61,0 61,0 96,0 4 0 37,2 37,3 40,8 46,2 51,4 56,6 56,4 52,3
Parkplatz Teilfläche1 Parkplatz 404,16 473602,0 5338639,4 571,3 54,3 80,4 99,0 0 0 63,8 75,4 67,9 72,4 72,5 72,9 70,2 64,0
Parkplatz Teilfläche2 Parkplatz 2126,82 473607,3 5338601,3 572,5 55,0 88,3 99,0 0 0 71,6 83,2 75,7 80,2 80,3 80,7 78,0 71,8
Pkw Zu-und Abfahrt Fahrgasse 1 - 11 Stpl. Linie 33,17 473607,1 5338643,5 571,2 47,5 62,7 92,0 0 0 47,6 51,6 53,6 55,6 57,6 55,6 50,6 42,6
Pkw Zu-und Abfahrt Fahrgasse 2 - 22 Stpl. Linie 92,23 473603,0 5338616,3 572,0 47,5 67,2 92,0 0 0 52,0 56,0 58,1 60,1 62,0 60,0 55,1 47,0
Pkw Zu-und Abfahrt Fahrgasse 3 - 45 Stpl. Linie 108,28 473613,6 5338611,4 571,9 47,5 67,9 92,0 0 0 52,7 56,7 58,8 60,8 62,7 60,7 55,8 47,7
Kälte Punkt 473579,2 5338643,4 578,5 75,0 75,0 0 0 42,4 60,1 69,1 68,5 66,7 67,9 65,2 61,6
Lüftung Punkt 473580,4 5338644,8 578,5 65,0 65,0 0 0 32,4 50,1 59,1 58,5 56,7 57,9 55,2 51,6
Wärme Punkt 473579,8 5338644,1 578,5 75,0 75,0 0 0 42,4 60,1 69,1 68,5 66,7 67,9 65,2 61,6
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Bebauungsplan Lebensmittelmarkt in Dietingen
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 1000 Auswirkung Anlagenlärm V2

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
X m X-Koordinate
Y m Y-Koordinate
Z m Z-Koordinate
L´w dB(A) Leistung pro m,m²
Lw dB(A) Anlagenleistung
LwMax dB(A) maximale Leistung
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bebauungsplan Lebensmittelmarkt
in Dietingen

Datum: 10.10.2025

Schalltechnische Auswirkungen Anlagenlärm

Beurteilungspegel nach TA Lärm

Zeichenerklärung:

Hauptgebäude
Hauptgebäude, geplant
Nebengebäude
Geltungsbereich Bebauungsplan
Immissionsort
Parkplatz
Einkaufswagensammelbox
Pkw Zu- und Abfahrt
Lkw Zu- / Abfahrt, 
Rangieren, Rückfahrwarner

Lkw-Einzelgeräusche, Kühlaggregat
Andienung Palettenhubwagen
Überladebrücke/ Wagenboden

Haustechnische Anlagen

EG
WA 59

57
49
50

1.OG 58 51
2.OG 59 52

Stockwerke mit 
Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)
Maximalpegel Tag/Nacht in dB(A)

Maßstab (A4) 1:1250
0 10 20 40 60

m

Bericht: 15575
Anlage 3.3



Bebauungsplan Lebensmittelmarkt in Dietingen
Mittlere Ausbreitung Leq - 1000 Auswirkung Anlagenlärm V2

Quelle Zeit

bereich

Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Dahlienstraße 5   1.OG   LrT 50,9 dB(A)   LrN 28,6 dB(A)   
Parkplatz Teilfläche2 LrT 55,0 88,3 2126,8 0,0 0,0 0 53 -45,5 2,2 0,0 -0,4 0,0 44,6 

Pkw Zu-und Abfahrt Fahrgasse 3 - 45 Stpl. LrT 47,5 67,9 108,3 0,0 0,0 0 43 -43,7 2,1 0,0 -0,3 0,3 26,4 
Parkplatz Teilfläche1 LrT 54,3 80,4 404,2 0,0 0,0 0 43 -43,6 2,2 0,0 -0,3 1,3 40,0 

Einkaufswagensammelstelle LrT 61,0 61,0 4,0 0,0 0 30 -40,5 2,1 0,0 -0,8 0,0 16,8 
Pkw Zu-und Abfahrt Fahrgasse 2 - 22 Stpl. LrT 47,5 67,2 92,2 0,0 0,0 0 44 -43,9 2,1 0,0 -0,3 0,4 25,5 

Lkw Zufahrt Anlieferung LrT 63,0 84,4 137,9 0,0 0,0 0 45 -44,0 1,9 0,0 -0,3 0,4 42,5 
Lkw Abfahrt Anlieferung LrT 63,0 83,5 111,1 0,0 0,0 0 45 -44,0 1,9 -0,3 -0,2 0,4 41,3 

Pkw Zu-und Abfahrt Fahrgasse 1 - 11 Stpl. LrT 47,5 62,7 33,2 0,0 0,0 0 34 -41,7 2,0 0,0 -0,2 0,8 23,6 
Wärme LrT 75,0 75,0 0,0 0,0 0 63 -47,0 2,3 -1,0 -0,7 0,0 28,6 

Kälte LrT 75,0 75,0 0,0 0,0 0 64 -47,1 2,3 -1,4 -0,8 0,0 28,1 
Andienung Palettenhubwagen Überladebrücke LrT 76,9 85,0 6,4 0,0 0,0 0 96 -50,6 2,4 -22,4 -0,5 3,1 17,0 

Lkw Rückfahrwarner LrT 61,0 77,6 45,3 0,0 6,0 0 88 -49,9 2,3 -2,8 -0,4 0,0 26,9 
Lkw Rangieren LrT 66,0 82,6 45,2 0,0 0,0 0 88 -49,9 2,4 -2,7 -0,5 0,0 31,8 

Lkw Kühlaggregat LrT 97,0 97,0 0,0 0,0 0 92 -50,3 2,4 -17,4 -0,2 0,0 31,5 
Lüftung LrT 65,0 65,0 0,0 0,0 0 62 -46,9 2,3 -0,5 -0,6 0,0 19,3 

Andienung Rollgeräusche Wagenboden LrT 58,8 75,0 42,1 0,0 0,0 0 94 -50,4 2,4 -22,5 -0,5 0,2 4,2 
Lkw Einzelgeräusche LrT 81,0 81,0 0,0 0,0 0 92 -50,3 2,5 -23,2 -1,3 0,2 8,8 

Wärme LrN 75,0 75,0 0,0 0,0 0 63 -47,0 2,3 -1,0 -0,7 0,0 28,6 
Kälte LrN 75,0 75,0 0,0 0,0 0 64 -47,1 2,3 -1,4 -0,8 0,0 28,1 

Lüftung LrN 65,0 65,0 0,0 0,0 0 62 -46,9 2,3 -0,5 -0,6 0,0 19,3 
Parkplatz Teilfläche1 LrN 54,3 80,4 404,2 0,0 0,0 0 43 -43,6 2,2 0,0 -0,3 1,3 40,0 
Parkplatz Teilfläche2 LrN 55,0 88,3 2126,8 0,0 0,0 0 53 -45,5 2,2 0,0 -0,4 0,0 44,6 

Andienung Palettenhubwagen Überladebrücke LrN 76,9 85,0 6,4 0,0 0,0 0 96 -50,6 2,4 -22,4 -0,5 3,1 17,0 
Andienung Rollgeräusche Wagenboden LrN 58,8 75,0 42,1 0,0 0,0 0 94 -50,4 2,4 -22,5 -0,5 0,2 4,2 

Einkaufswagensammelstelle LrN 61,0 61,0 4,0 0,0 0 30 -40,5 2,1 0,0 -0,8 0,0 16,8 
Lkw Abfahrt Anlieferung LrN 63,0 83,5 111,1 0,0 0,0 0 45 -44,0 1,9 -0,3 -0,2 0,4 41,3 

Lkw Einzelgeräusche LrN 81,0 81,0 0,0 0,0 0 92 -50,3 2,5 -23,2 -1,3 0,2 8,8 
Lkw Kühlaggregat LrN 97,0 97,0 0,0 0,0 0 92 -50,3 2,4 -17,4 -0,2 0,0 31,5 

Lkw Rangieren LrN 66,0 82,6 45,2 0,0 0,0 0 88 -49,9 2,4 -2,7 -0,5 0,0 31,8 
Lkw Rückfahrwarner LrN 61,0 77,6 45,3 0,0 6,0 0 88 -49,9 2,3 -2,8 -0,4 0,0 26,9 

Lkw Zufahrt Anlieferung LrN 63,0 84,4 137,9 0,0 0,0 0 45 -44,0 1,9 0,0 -0,3 0,4 42,5 
Pkw Zu-und Abfahrt Fahrgasse 1 - 11 Stpl. LrN 47,5 62,7 33,2 0,0 0,0 0 34 -41,7 2,0 0,0 -0,2 0,8 23,6 
Pkw Zu-und Abfahrt Fahrgasse 2 - 22 Stpl. LrN 47,5 67,2 92,2 0,0 0,0 0 44 -43,9 2,1 0,0 -0,3 0,4 25,5 
Pkw Zu-und Abfahrt Fahrgasse 3 - 45 Stpl. LrN 47,5 67,9 108,3 0,0 0,0 0 43 -43,7 2,1 0,0 -0,3 0,3 26,4 
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Bebauungsplan Lebensmittelmarkt in Dietingen
Mittlere Ausbreitung Leq - 1000 Auswirkung Anlagenlärm V2

Legende

Quelle Quellname
Zeit bereich Name des Zeitbereichs
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Bebauungsplan Lebensmittelmarkt
in Dietingen

Datum: 10.10.2025

Schalltechnische Auswirkungen Anlagenlärm
Maßnahmenprüfung

lärmoptimierte Position für Einkauswagensammelbox
Lärmschutzwand mit Auskragung entlang der Parkplätze
an der Kapellenstraße

Beurteilungspegel nach TA Lärm

Zeichenerklärung:

Hauptgebäude
Hauptgebäude, geplant
Nebengebäude
Geltungsbereich Bebauungsplan
Immissionsort
Parkplatz
Einkaufswagensammelbox
Pkw Zu- und Abfahrt
Lkw Zu- / Abfahrt, 
Rangieren, Rückfahrwarner

Lkw-Einzelgeräusche, Kühlaggregat
Andienung Palettenhubwagen
Überladebrücke/ Wagenboden

Haustechnische Anlagen

EG
WA 59

57
49
50

1.OG 58 51
2.OG 59 52

Stockwerke mit 
Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)
Maximalpegel Tag/Nacht in dB(A)

Maßstab (A4) 1:1250
0 10 20 40 60

m

Bericht: 15575
Anlage 4



70
,0

70
,0

37
14

3072

30
73

3061

30
75

3064

3066

3067

3069

3070
29

72

3693/1

2973

2974

2968

2970

2983

2971

2975

2976

2977

2978

3068

3071

2969

2943

3693/3

29
42

3063

3065

Da
hli

en
str

aß
e

Fr
on

st
ra

ße

Ro
ttw

eil
/R

os
en

fe
ld

Fülgraben

473500
473500

Bebauungsplan
Sondergebiet Lebensmittelmarkt
Dietingen

Datum: 10.10.2025

Maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109
Bereiche mit Schallschutzmaßnahmen

Isophonenkarte
Höhe über Grund: 8 m

Zeichenerklärung:

Hauptgebäude
Nebengebäude
Geltungsbereich Bebauungsplan
Baugrenze
Bereich passive Maßnahmen
Einwirkung Verkehrslärm

Straße

Maßstab (A4) 1:1250
0 10 20 40 60

m

Bericht: 15575
Anlage 5

Maßgeblicher
Außenlärmpegel
nach DIN 4109 

in dB(A)

I  <= 55
II 55 - 60
III 60 - 65
IV 65 - 70
V 70 - 75
VI 75 - 80
VII  > 80
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